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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le Conseil des Etats a adopté une motion Briner (plr, SH; 10.3647) chargeant le Conseil
fédéral d’accélérer la révision de la CDI dans le domaine des impôts sur la masse
successorale et sur les parts héréditaires. Le conseiller aux Etats a estimé que la Suisse
est pénalisée par rapport à d’autres nations. La convention ne traite pas de la question
de l'imposition des titres et des actifs mobiliers américains dans le pays du dernier
domicile d’un défunt alors que le taux d’imposition sur les successions peut atteindre
45 pour cent. Parallèlement, le Conseil national a adopté une motion Fiala (plr, ZH)
allant dans le même sens. 1

MOTION
DATUM: 17.12.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Eine Motion Fiala (fdp, ZH), welche in der Wintersession des Vorjahres in der grossen
Kammer Zustimmung fand, wurde im Juni auch vom Ständerat angenommen. Die
Motionärin forderte darin den Bundesrat auf, die Revision des DBA zwischen der
Schweiz und den USA auf dem Gebiet der Nachlasssteuern zu beschleunigen, da die
geltenden US-Erbregelungen bewirken, dass im Todesfall Schweizer Besitzer von US-
amerikanischen Wertschriften steuerpflichtig werden, was eine Benachteiligung von
Schweizer Erben darstellt. Die Motion von Ständerat Briner (fdp, SH; 10.3647), welche
das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte und von der kleinen Kammer Ende 2010
angenommen wurde, wurde parallel dazu im Juni im Nationalrat ebenfalls
gutgeheissen. 2

MOTION
DATUM: 17.06.2011
ANITA KÄPPELI

La révision de la convention franco-suisse sur les successions a connu de nombreux
rebondissements durant l’année sous revue. Alors que, faute d’un accord, la France
avait envisagé de dénoncer la convention avant la date butoir du 30 juin, créant ainsi un
vide juridique, un contact téléphonique entre les deux ministres des finances, Pierre
Moscovici et Eveline Widmer-Schlumpf, a permis de rétablir le dialogue. En juillet, la
ministre suisse s’est donc rendue à Paris pour signer la nouvelle convention sur
l’imposition des successions; convention qui remplacera l’ancien traité datant de 1953.
Dès sa signature, l’accord a été perçu comme un asservissement de la Suisse devant son
voisin français. En effet, le nouvel accord considère que le pays déterminant l’impôt sur
la succession n’est plus seulement celui du défunt, mais est également pris en
considération le pays de l’héritier. La France ayant un taux d’imposition sur les
successions pouvant s’élever jusqu’à 45%, l’accord s’est attiré les foudres de nombreux
acteurs économiques. Ainsi, la Conférence latine des directeurs cantonaux des
finances a dénoncé un accord contenant des dispositions « inacceptables ». Les
politiciens romands ont été plus loin en organisant une conférence de presse où trônait
un cercueil marqué « RIP – Fédéralisme et Etat de Droit ». Emmenée par Philippe
Nantermod (VS, plr), cette coalition des partis de droite a, elle aussi, dénoncé la
convention. Le gouvernement s’est défendu en argumentant que toute solution était
préférable à un vide juridique en la matière. Le sort de cette convention s’est scellé au
parlement, où sans grande surprise, la chambre du peuple a refusé d’entrer en matière
par 112 voix contre 53 et 11 abstentions. Seuls les verts et les socialistes ont apporté leur
soutien à l’accord.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2013
EMILIA PASQUIER

Wirtschaft
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Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Afin de faciliter les successions dans les PME, Bruno Walliser (udc, ZH) a déposé une
motion qui propose une différenciation par type d'entreprise (entreprises cotées en
bourse, grandes entreprises et PME) de la définition de la participation des
collaborateurs. L'objectif est d'éviter les situations de prix de faveur à des
collaborateurs, donc d'une transmission de l'entreprise à un prix inférieur à sa valeur
vénale. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il a mentionné le principe d'égalité de
traitement et de l'imposition selon la capacité économique pour justifier cette
position. La motion a été classée car elle n'a pas été examinée dans le délai imparti.

MOTION
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die Bankervereinigung und die Schweizer Börse forderten im Sommer lautstark die
Abschaffung der Umsatzabgabe auf Wertschriftentransaktionen (Börsenstempel) und
warnten, dass durch die Öffnung des Börsengeschäfts für ausländische Händler, die
Elektronisierung des Handels und die kommende Einführung des Euro sonst bis zu
10'000 Arbeitsplätze ins Ausland verlegt würden. Das EFD signalisierte, dass es das
Problem erkannt habe, verlangte aber, dass die jährlich rund CHF 1 Mrd. (1996: 1.01 Mrd.)
an Steuereinnahmen, die verloren gehen, zumindest teilweise kompensiert werden
müssten. Diese Forderung stiess auch im bürgerlichen Lager auf Verständnis. Die
Zürcher FDP-Ständerätin Vreni Spoerry stellte eine nationale Erbschaftssteuer zur
Diskussion. Eine solche könnte gemäss Spoerry auch das sich verschärfende
Konkurrenzproblem unter den Kantonen lösen, das entstanden ist, weil verschiedene
Kantone die Erbschaftssteuer in den letzten Jahren senkten oder abschafften.
Nationalrat Georg Stucky (fdp, ZG) schlug als Kompensation für die Stempelabgabe eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,2 bis 0,3% vor. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.10.1997
EVA MÜLLER

Mit einer Motion schlug Hafner (sp, SH) (Mo. 96.3213) die Einführung einer
eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer als Finanzierungsbeitrag für die
AHV vor. Demzufolge sollte der Bund einen Steuersatz von 6% erheben und den
Kantonen einen Drittel des Ertrages abgeben. Für die Finanzierung der AHV würde so in
Ergänzung zum verfassungsrechtlich vorgesehenen Mehrwertsteuerprozent rund CHF 1
Mrd. zur Verfügung stehen. Der Bundesrat hatte sich bereit erklärt, den Vorstoss als
Postulat entgegenzunehmen, die Motionärin hielt allerdings an der verpflichtenden
Form fest. Der Nationalrat lehnte die Überweisung der Motion jedoch mit 62 zu 102
Stimmen ab.
Zur Kapitalgewinnsteuer siehe oben. 4

MOTION
DATUM: 08.07.1998
URS BEER

Nationalrat Strahm (sp, BE) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
98.426) eine materielle Harmonisierung der direkten Steuern und eventuell auch der
Erbschafts- und Schenkungssteuern zwischen den Kantonen. Seiner Ansicht nach
zerstört die Steuerkluft zwischen den Ständen den nationalen Zusammenhalt. Auch der
Neue Finanzausgleich (siehe unten) werde die wachsenden Disparitäten nicht
ausgleichen können. Mit der Globalisierung der Wirtschaft und der Konzentration in
Holding- und Sitzgesellschaften würden diese Disparitäten weiterhin anwachsen.
Cavadini (fdp, TI) und Schmid (svp, BE) bekämpften die Initiative im Namen der
Kommissionsmehrheit. Sie wollten die Steuerautonomie der Kantone nicht
beschneiden und befürchteten von der Umsetzung der Initiative allgemein höhere
Steuern. Der Steuerwettbewerb trägt ihrer Meinung nach zu sparsameren Haushalten
bei. Mit 85 zu 56 Stimmen folgte das Plenum dem Mehrheitsantrag und wies die
Initiative zurück. Mit den gleichen Argumenten lehnte der Nationalrat auch eine
praktisch identische Motion (Mo. 97.3666) der SP-Fraktion ab. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Fehr (sp, SH) im
Vorprüfungsverfahren ab, welche die Einführung einer eidgenössischen Erbschafts-
und Schenkungssteuer verlangte. Deren Erträge sollten hälftig auf den Bund und auf die
Kantone aufgeteilt werden, wobei der Bundesanteil der Finanzierung der Langzeitpflege
zugute kommen soll. Die Ratsmehrheit wollte die Zuständigkeit für die Erhebung der
Erbschafts- und Schenkungssteuern bei den Kantonen belassen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies ein Postulat Brändli (svp, GR), das die Erleichterung der
erbrechtlichen Übertragung von Unternehmen verlangt. Danach soll der Erblasser nach
freiem Ermessen die Zuteilung einer im Nachlass befindlichen Unternehmung resp. von
massgebenden Unternehmensbeteiligungen und deren Anrechnungswert im Erbgang
festlegen können. Damit wollte Brändli das System der bäuerlichen Erbfolge auch auf
Unternehmensbeteiligungen resp. Unternehmen ausweiten: Für die Erbteilung ist nur
der Ertragswert einzusetzen, ebenso für die Berechnung des Pflichtteils. Um
Missbräuche zu verhindern, sei wie im bäuerlichen Bodenrecht eine Gewinnbeteiligung
der benachteiligten Erben vorzusehen. 7

POSTULAT
DATUM: 28.09.2006
MAGDALENA BERNATH

Beim Bundesgesetz zur Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und zur
Einführung der straflosen Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung folgte der Ständerat
bei den beiden vom Nationalrat geschaffenen Differenzen diskussionslos der grossen
Kammer. Anders als im Vorschlag des Bundesrates werden die noch eingetragenen
Organmitglieder sowie die aktiven Vertreter einer juristischen Person den bereits
ausgeschiedenen bei der Selbstanzeige gleichgestellt, können also ebenfalls straffrei
bleiben und aus der Solidarhaftung entlassen werden. Das Gesetz wurde in der
Frühjahrssession definitiv verabschiedet. Die Zustimmung erfolgte mit 27 zu 3 Stimmen
im Ständerat resp. mit 127 zu 66 Stimmen im Nationalrat. FDP und SVP votierten
geschlossen dafür, die CVP grossmehrheitlich. Wie bereits im Vorjahr angekündigt,
verweigerte die SP dem Gesetz die Gefolgschaft, ebenso der überwiegende Teil der
GP. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

Im Juli des Berichtsjahres unterzeichnete die Schweiz ein neues
Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich. Anlass zu Neuverhandlungen gab die im
Jahre 2011 durch die französische Regierung ausgesprochene Drohung, das seit 1953
geltende Vertragswerk aufzukündigen. Nach Ansicht des Bundesrates war eine für die
Schweiz unvorteilhafte Revision einem vertragslosen Zustand vorzuziehen. Zu den
wichtigsten Neuerungen zählte, dass Frankreich auf seinem Gebiet wohnhafte Erben
und Vermächtnisnehmer besteuern konnte, wobei eine in der Schweiz bezahlte
Erbschaftssteuer angerechnet wurde. Zudem führte das Abkommen Steuertransparenz
für Immobiliengesellschaften ein, indem indirekt gehaltene Immobilien künftig am Ort
der gelegenen Sache versteuern werden sollten. In der Romandie löste das revidierte
Abkommen bereits vor seiner Unterzeichnung heftigen Widerstand aus. Die
Westschweizer Finanzdirektoren hielten es für inakzeptabel, dass der französische
Staat Erbschaftssteuern einziehen konnte, wenn der Erblasser in der Schweiz ansässig
war und lediglich in Frankreich wohnhafte Erben hatte. Aufgrund dieser Empörung
zeigte sich die französische Regierung gegenüber dem im Sommer 2012 paraphierten
Entwurf zu drei kleineren Konzessionen bereit. Dies änderte jedoch nichts daran, dass
das Erbschaftsabkommen in der Schweiz einen schweren Stand hatte.
Erwartungsgemäss beschloss der Nationalrat in der Wintersession, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Dieser Entscheid fiel mit 122 zu 53 Stimmen deutlich aus. Lediglich die
Ratslinke setzte sich für ein Eintreten ein. Das Geschäft wurde im Ständerat auf die
Frühjahrsession des Folgejahres traktandiert. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 12.12.2013
LAURENT BERNHARD

Im März gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die eidgenössische Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ mit
110'000 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den
Grünen, der CSP, dem SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren forderte auf
Bundesebene die Einführung einer zwanzigprozentigen Erbschaftssteuer ab einem
Vermögen von zwei Millionen Franken. Zwei Drittel der Erträge sollten dem
Ausgleichsfonds der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Im Juni
veröffentlichte der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ein von ihm in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Grundsatz der Einheit der Materie verletzte. Der SGV forderte das Parlament auf, den
Initiativtext für ungültig zu erklären. Für Kontroversen sorgte auch die im Initiativtext
verankerte Rückwirkungsklausel, die besagte, dass im Falle einer Annahme der Vorlage
Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen waren. Im September
gab der Bundesrat bekannt, dass er sich der Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer widersetzte. In der im Dezember vorgelegten Botschaft meldete die
Landesregierung vor allem Bedenken bezüglich der föderalistischen Kompetenzordnung
an. Der Bundesrat sprach sich entschieden gegen einen Eingriff in die Steuerhoheit und
in das Steuersubstrat der Kantone aus. 10

Mit dem Nein des Ständerats in der Herbstsession 2014 war das am 11. Juli 2013
unterzeichnete Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich endgültig vom Tisch. Noch
vor dem endgültigen Entscheid des Ständerates hatte Frankreich am 17. Juni 2014 das
seit 1953 geltende Abkommen auf Ende 2014 gekündigt. Bereits in der Wintersession
2013 hatte sich die grosse Kammer mit 122 zu 53 Stimmen deutlich gegen den neuen
Abkommensentwurf ausgesprochen. Für Widerstand hatte vor allem gesorgt, dass der
französische Staat nach dem neuen Abkommen Erbschaftssteuern hätte einziehen
können, wenn ein in der Schweiz ansässiger Erblasser in Frankreich wohnhafte Erben
hatte. Ab dem 1. Januar 2015 existiert damit zwischen der Schweiz und Frankreich kein
bilaterales Erbschaftssteuerabkommen mehr. Eine Doppelbesteuerung sollte im
Regelfall durch die französische Praxis, in der Schweiz bezahlte Steuern abzuziehen,
verhindert werden. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2014
DAVID ZUMBACH

Am 14. Juni 2015 kam die Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere
AHV (Erbschaftssteuerreform)", die von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet 2011 lanciert worden war, zur Abstimmung. Die
Initianten forderten, dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz
von 20 Prozent besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollten dem Ausgleichsfonds
der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Die Gegnerschaft hatte sich schnell
formiert: Entsprechend dem Stimmverhalten ihrer National- und Ständeräte gaben SVP,
FDP, CVP, BDP und GLP die Nein-Parole heraus. Das Ja-Lager sah sich damit im
Wahlkampf mit einer potenten und in wirtschaftlichen Themen gut eingespielten Nein-
Allianz konfrontiert. Während die Befürworter versuchten, die Erbschaftssteuer als
faire Steuer darzustellen und die Vorzüge der zusätzlichen Einnahmen für die AHV
propagierten, legten die Gegner mit Slogans wie "Wohlstand zerstören?" oder
"Familienfeindlich. KMU-feindlich." den Fokus auf die potenziellen Folgen einer
Annahme auf Familienunternehmen. Zudem wurde vom Contra-Lager mehrfach auch
die aus ihrer Sicht "rechtsstaatlich fragwürdige" Rückwirkungsklausel ins Feld geführt,
durch die im Falle einer Annahme der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem
Nachlass angerechnet worden wären. Diese Klausel hatte bereits während der
parlamentarischen Debatte für Diskussionen gesorgt und im Wahlkampf wohl zugunsten
der Initiativgegner mobilisiert. Die Nein-Kampagne war, wie bei anderen ähnlich
gelagerten Abstimmungen zuvor, den Befürwortern in Sachen Präsenz und Reichweite
deutlich überlegen. So kam es dann auch nicht überraschend, dass die Volksinitiative
von Volk und Ständen deutlich verworfen wurde: 29,0% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 43,7%. Die höchsten
Ja-Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Basel-Stadt (41,3%), Bern
(35,6%) und Neuenburg (34,0%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den
Kantonen Wallis (15,7%), Schwyz (17,2%) und Obwalden (17,8%).

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung 43,7%
Ja 657'851 (29,0%) / Stände 0
Nein 1'613'982	 (71,0%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: SP, GPS, SGB
-Nein: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2015
DAVID ZUMBACH
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Die VOX-Analyse zur Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV
(Erbschaftssteuerreform)" verdeutlichte, dass es den Initianten trotz KMU-
Sonderregelungen und dem von vielen Seiten als sinnvoll anerkannten
Verwendungszweck der AHV kaum gelungen war, ausserhalb des linken Lagers
Zustimmung für ihr Anliegen zu erhalten. Nicht einmal 20% der Anhängerinnen und
Anhänger von CVP, FDP und SVP hatten ein Ja in die Urne gelegt. Die AutorInnen
erklärten dies damit, dass der Stimmentscheid nicht durch persönliche
Betroffenheitsmotive, sondern durch ein übergeordnetes Links-Rechts-Konfliktmuster
geprägt war. Eine Mehrzahl der Befragten erachtete die Vorlage in erster Linie als eine
neue Steuer und als Mehrfachbesteuerung desselben Steuersubstrats. Zudem gaben
viele der befragten Vorlagengegner an, sich vor den wirtschaftlichen Folgen,
insbesondere für die KMU, gefürchtet zu haben. 13

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 14.08.2015
DAVID ZUMBACH

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Eine neue Finanzierungsquelle will ein „Komitee sichere AHV“ um Nationalrat
Rechsteiner (sp, BS), alt Bundesrat Tschudi und alt SP-Präsident Hubacher mit der
Bewirtschaftung des Reingewinns der Nationalbank und mit der Einführung einer
nationalen Erbschaftssteuer erschliessen, deren Erlös vollumfänglich in den AHV-
Fonds fliessen soll. Die SP zeigte sich zuerst etwas verärgert über das Vorprellen der
„Basler Connection“, musste dann aber zugeben, dass damit der Partei die Möglichkeit
gegeben wurde, sich gegenüber den Sozialabbauplänen der SVP als Hüterin des
Sozialstaats zu profilieren. Die bereits im Sommer klar gesetzte neue Parteipräsidentin
und Ständerätin Brunner (GE) versprach ihre Unterstützung bei der Lancierung einer
diesbezüglichen Volksinitiative. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.04.2000
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Vorfeld der Beratung ihrer Volksinitiative „Für fairere Kinderzulagen“ im Parlament
erklärte die Gewerkschaft Travail.suisse, die von ihr geforderte monatliche Zulage von
450 Fr. pro Kind sei finanzierbar, wenn eine moderate Erbschaftssteuer eingeführt
würde. Erbschaften sollten – bei einem Freibetrag von 500 000 Fr. – mit einem
Steuersatz von 25% besteuert werden. Bei der derzeitigen Vererbungssumme von
jährlich rund 25 Mia Fr. brächte dies Einnahmen von 2,75 Mia Fr., also etwa soviel, wie
der Ausbau der Kinderzulagen kostete. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.01.2005
MAGDALENA BERNATH

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Angesichts von Unternehmensfusionen, die einerseits explodierende Börsengewinne,
andererseits den Abbau von Arbeitsplätzen brachten, aber auch aufgrund von publik
gewordenen Steuertricks einiger Reicher forderte die SP im Dezember eine
Sondersession für mehr Steuergerechtigkeit. Weiter verlangte sie die Einführung einer
«ergiebigen und griffigen» Kapitalgewinnsteuer per Dringlichkeitsrecht, eine
Depotabgabe von 0,1% auf allen verwalteten Vermögen, eine nationale Erbschaftssteuer
und eine «echte» Steuerharmonisierung.
Im Januar 1998 hielt das Parlament eine halbtägige Sitzung zum Thema Steuern ab, zur
geforderten Sondersession kam es nicht. 16

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.12.1997
EVA MÜLLER
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Nach dem deutlichen Ja zur Abzockerinitiative hatte FDP-Nationalrat Ruedi Noser (ZH)
zusammen mit Gleichgesinnten den Verein „SuccèSuisse“ ins Leben gerufen. Ziel ist
eine Verteidigung der liberalen Wirtschaftsordnung gegen Angriffe von rechts und links.
Dem Verein traten relativ rasch rund 600 unternehmerisch tätige Personen bei. Man
versteht sich als Ergänzung zu den bestehenden Wirtschaftsverbänden und will mit
persönlichem Engagement gegen die anstehenden Volksbegehren kämpfen, die das
Erfolgsmodell Schweiz bedrohten: die 1:12-Initiative, die Forderung eines Mindestlohns,
die Einführung der Erbschaftssteuer, die Initiative gegen die Masseneinwanderung und
das Begehren für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung gelte es abzuwenden. Die
zuerst auch parteipolitisch breit aufgestellte Gruppierung verlor allerdings die
Unterstützung der SVP. Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi distanzierte sich,
nachdem Noser Opposition gegen die Masseneinwanderungsinitiative angekündigt
hatte. 17

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 03.08.2013
MARC BÜHLMANN

Linke und ökologische Parteien

An einer Delegiertenversammlung zur Zukunft des Sozialstaats wurde der Parteivorstand
beauftragt, eine Volksinitiative für ein existenzsicherndes Grundeinkommen
auszuarbeiten. Damit reagierte die GPS einerseits auf eine im Berichtsjahr erschienene
Armutsstudie, andererseits auf die zunehmende Überforderung der Städte mit ihren
Fürsorgeleistungen. Die Existenzsicherung müsse von der Erwerbsarbeit abgekoppelt
und als Bundesaufgabe etabliert werden. Als zusätzliche Finanzierungsquelle wurde
eine eidgenössische Schenkungs- und Erbschaftssteuer vorgeschlagen. Die Delegierten
beschlossen ferner, die Volksinitiative zur «gerechten Verteilung von bezahlter und
unbezahlter Arbeit» der Gesellschaft für gerechte Arbeitsverteilung aktiv zu
unterstützen. 18

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 01.02.1997
EVA MÜLLER

Konservative und Rechte Parteien

Im Februar hatte die Lega mit zwei kantonalen Volksinitiativen grossen Erfolg beim
Tessiner Stimmvolk. Über 72% sprachen sich für die Abschaffung der Erbschaftssteuer
und über 58% für Steuerreduktionen für Vermögende und Unternehmen aus. Dem
Kanton entstehen dadurch mehr als 150 Mio Fr. Mindereinnahmen jährlich. 19

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 08.02.2000
DANIEL BRÄNDLI

Für das Wahljahr 2011 plant die EVP die Lancierung einer Initiative zur
Erbschaftssteuer. Um eine eigene Fraktion bilden zu können, will Parteipräsident
Heiner Studer bei den nationalen Wahlen fünf Sitze erringen. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die von der EVP zusammen mit SP, GP, CSP und dem Gewerkschaftsbund lancierte
Erbschaftssteuerinitiative sorgte für eine Zunahme von Erbvorbezügen. Allerdings
harzte die Unterschriftensammlung, wofür die Partner vor allem auch das geringe
Mobilisierungspotenzial der EVP verantwortlich machten, die den Lead über die
Initiative habe. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.06.2012
MARC BÜHLMANN
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